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 An den  
GKV-Spitzenverband (GKV-SV) 

 

Nachrichtlich: 

Bundesministerium für Gesundheit 

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 

Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 

Bundesärztekammer (BÄK) 

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe (BAG) 

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) 

 

nur per Email 
 

Festlegung der im Risikostrukturausgleich zu berücksichtigenden Krankheiten für das 

Ausgleichsjahr 2016 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

beigefügt übersenden wir Ihnen die Festlegung nach § 31 Abs. 4 Satz 1 Risikostruktur-

Ausgleichsverordnung zu den im Ausgleichsjahr 2016 im Risikostrukturausgleich zu 

berücksichtigenden Krankheiten. 

Wir bitten Sie, die Krankenkassen über diese Festlegung in Kenntnis zu setzen. Die 

Unterlagen werden auch auf unserer Homepage (www.bundesversicherungsamt.de) 

zugänglich gemacht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. Wittmann 
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